Sehr geehrter Hr. Dr. Zeller!
Dank Ihrer guten Information meinerseits, war die etwas andere Fortbildungsveranstaltung „Patientenaufklärung versus Kreditschädigung“ im Bezirk, ein Erfolg.

Leider sind 2 Fragen aufgetaucht, die ich als Nichtjurist nicht beantworten konnte.

1. Wer ist für eine Medikamentenverordnung (Ausstellung des Rezeptes) verantwortlich? Die empfehlende übergeordnete Institution (Krankenhaus oder Facharzt) oder der nicht allwissende Aussteller?
Die Verordnung von Arzneimitteln zählt zur ärztlichen Behandlung, weshalb auch der jeweilige behandelnde Arzt dafür die Verantwortung trägt. Betreffend Folgeverordnung kann sich hier jedoch gegebenenfalls eine Lockerung dieser Verantwortung ergeben. Wie weit man sich im Einzelfall tatsächlich auf eine Vorverordnung verlassen darf, ist allerdings von mehreren Faktoren abhängig:
· Gibt es einen Unterschied zwischen den Medikamenten? Beispiel: Dass ein Metformin bei eingeschränkter Nierenfunktion nicht mehr gegeben werden soll, wird als medizinisches Allgemeinwissen eingestuft; aber ein extrem selten verordnetes Antiarrhythmikum nicht?
Sollte eine Erstverordnung gegen medizinisches Allgemeinwissen verstoßen, müsste der Folgeverordner hinterfragen, wieso dennoch eine Verordnung erfolgt ist. 

Für extrem selten verordnete Medikamente fällt eine klare Beantwortung nicht einfach. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Qualität der Erstverordnungen (insbesondere auch von Krankenhausabteilung zu Krankenhausabteilung) stark variieren kann (zB stellen teilweise Turnusärzte unvidiert Rezepte bzw. Entlassungsbriefe mit Medikation aus). 
Ob ein Gericht im Einzelfall daher nicht doch eine Mitschuld des Weiterverordners feststellen könnte, kann meines Erachtens nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht können wir diesen Punkt noch telefonisch erörtern.
· Muss ein Arzt wissen welche Folgeuntersuchungen bei bestimmten Medikamenten (z.B. Bestimmung gewisser Laborparameter) erforderlich sind und den Patienten darüber aufklären? Oder kann man sich darauf verlassen, dass der Erstverordner dies getan hat?
Hier würde das bereits Gesagte entsprechend gelten.
· In der Praxis kommt es wieder vor, dass ein Patient, bei einer Herzuntersuchung in meiner Internistenordination um ein Rezept für ein neurologisches Medikament bittet (zeigt sogar den Arztbrief des Neurologen an den Hausarzt her), welches ich nicht kenne. Muss ich mich jetzt 1h lang oder länger über das Medikament schlau machen um es rezeptieren zu können? Was macht der Patient, wenn ich es ihm nicht rezeptiere und Hausarzt und Neurologe haben ihre Praxis geschlossen (Urlaub, Fortbildung, Krankheit, …)?

Fachärzte unterliegen einer Sonderfachbeschränkung und dürfen daher auch nur jene Arzneimittel verordnen, die mit ihrem Sonderfach in Verbindung stehen. Sollte sowohl der Hausarzt als auch der Neurologe auf Urlaub sein, müsste der Patient für eine Weiterverordnung den jeweiligen Vertreter aufsuchen.

· Muss ein Vertretungsarzt (bei Urlaub oder Erkrankung des Praxisinhabers) für jedes rezeptierte Medikament wieder die Indikation überprüfen, auch wenn es der Ordinationsinhaber im PC als Dauermedikament vermerkt hat?

Im Idealfall sollte sich aus der Dokumentation ergeben, ob die Indikationen für das Medikament gegeben sind. Ist dies nicht der Fall, müsste der Vertreter die Indikation hinterfragen. 

2. Arztbrief. Es gab verschiedene Ansichten zu diesem Thema.
· Bin ich verpflichtet dem Zuweiser einen Arztbrief zu senden?

Ja. Aus dem Gesamtvertrag ergibt sich diese Verpflichtung. (§ 13 Abs. 3 des Gesamtvertrages)

· Oder muss ich vom Patienten erst die Einwilligung einholen, ob er es überhaupt will, dass der Zuweiser einen Brief bekommt?

Eine Einwilligung muss diesbezüglich nicht eingeholt werden, da dies – wie ausgeführt - ein Grundprinzip der Versorgung von Patienten im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung darstellt.

· Oder gilt, dass man automatisch davon ausgehen kann, dass der Patient nichts gegen einen Arztbrief hat, solange er nicht ausdrücklich dies ablehnt?

Aufgrund der gemachten Ausführungen ist mehr als fraglich, ob ein Patient die Weitergabe eines Arztbriefes im Kassensystem überhaupt ablehnen darf.

Mit der Beantwortung dieser Fragen wäre uns sehr geholfen

Dr. Christian Eglseer, Bezirks-FÄ-Vertreter Amstetten

